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PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

- nicht überbaubare Grundstücksflächen -
  Ausnahmen siehe § 23 (5) BauNVO

Maß der baulichen Nutzung

Geschoßflächenzahl

Grundflächenzahl

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Offene Bauweise

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: verkehrsberuhigter Bereich

Grünflächen

Grünflächen   - öffentlich -

Zweckbestimmung: Parkanlage

Zweckbestimmung: Spielplatz

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen und Erhalten
von Bäumen und Sträuchern -öffentlich-

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
(siehe Ziffer 6 der planungsrechtlichen Festsetzungen)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

- überbaubare Grundstücksflächen -

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

Sträuchern -öffentlich-

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Nachrichtliche Übernahmen

Grenzlinien der Baubeschränkung gem. § 24 (1) und (2) NStrG
(siehe Nachrichtliche Übernahme Nr. 2)

Stellung baulicher Anlagen (Hauptfirstrichtung)
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 1)

Abgrenzung unterschiedlicher Stellung der baulichen Anlagen

P R Ä A M B E L 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 56, 97 und 98 der Niedersächsi-
schen Bauordnung und des § 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde diesen Bebau-
ungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den nachstehenden textlichen Festsetzungen sowie den nachste-
henden örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung, in der Sitzung am  10.06.2003  als Satzung beschlossen. 
 
 
P L A N U N G S R E C H T L I C H E      F E S T S E T Z U N G E N  
 
1. Gemäß § 31 (1) BauGB wird eine Ausnahme von der festgesetzten Stellung der baulichen Anlagen zugelassen. 

Die Abweichung muss dabei genau 90 Grad betragen. 
 

2. Gemäß § 31 (1) BauGB wird eine Ausnahme von der Zahl der Vollgeschosse um + 1 Vollgeschoss zugelassen, 
wenn die festgesetzten Traufenhöhen eingehalten werden. 

 

3. In Geschossen, die keine Vollgeschosse sind, sind die Aufenthaltsräume einschließlich der zu ihnen gehörenden 
Treppenräume und ihrer Umfassungswände auch ganz auf die festgesetzte Geschossflächenzahl anzurechnen. 

 

4. Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens darf, gemessen von Oberkante Mitte der fertigen, das Baugrund-
stück erschließenden Straße bis Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte des Gebäudes an der Stra-
ßenseite 1,00 m nicht überschreiten. 

 

5. Die Traufenhöhe, gemessen von Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden bis zum Schnittpunkt der Außenkante 
des aufgehenden Außenmauerwerks mit der Dachhaut, darf 3,75 m nicht überschreiten. 

 

6. In den Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen sind als Vorkehrungen gegen 
den Verkehrslärm von der Lingener Straße (L 60) die Außenbauteile (Umfassungswände, Dachflächen, Fenster 
etc.) der Gebäude mit einem Schalldämmwert von 25 - 29 dB(A) auszustatten. 

 

7. Die Grundflächenzahl darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Neben-
anlagen im Sinne des § 14 BauNVO  sowie den baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um bis zu 25 % überschritten werden, wenn folgende Voraussetzungen er-
füllt werden:  
Stellplätze und Zufahrten sind ganzheitlich wasserdurchlässig zu befestigen, z. B. mit breitfugig verlegtem Pflaster 
oder Rasengittersteinen (mit mindestens 25 % Fugenanteil) oder Schotterrasen. Garagen gem. § 12 BauNVO und 
Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO mit Flachdächern sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche 
sind dauerhaft flächendeckend zu begrünen. 

 

8. Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohnungen zulässig. 
 

9. Bei den Einzelbäumen und in den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind nur standortgerechte 
heimische Gehölze gemäß der Liste des Landespflegerischen Planungsbeitrages zulässig.  

 

10. Je angefangene 350 m² Baugrundstück ist mindestens ein hochstämmiger Laubbaum (darunter fallen auch Obst-
bäume) zu pflanzen. 

 

11. Das auf den befestigten Flächen anfallende nicht schädlich verunreinigte Regenwasser ist durch bauliche oder 
technische Maßnahmen auf dem Grundstück zu versickern. Die Errichtung eines Speichers und die Entnahme von 
Brauchwasser bleiben hiervon unberührt. 

 
 
G E S T A L T E R I S C H E    F E S T S E T Z U N G E N 
 
1. Die Dachausbildung muss als Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdach erfolgen. Die Dachneigung muss zwischen 35 

und 50 Grad betragen. Die festgesetzte Gradzahl der Dachneigung gilt bei Walm- und Krüppelwalmdächern nur für 
die längere Traufenseite. Garagen gem. § 12 BauNVO und Nebengebäude gem. § 14 BauNVO können auch mit 
Flachdach errichtet werden. 

 

2. Einfriedungen sind im Vorgartenbereich - Bereich zwischen Straßenverkehrsfläche und vorderer Bauflucht - nur bis 
maximal 0,80 m über Straßenoberkante zulässig. Einfriedungen zu den sonstigen öffentlichen Flächen (Grünflä-
chen, Flächen mit Pflanzbindung, Fußwege etc.) sind nur in Form von lebenden Hecken oder als Kombination aus 
Hecke und darin liegendem Zaun zulässig. Die Höhe des Zaunes darf dabei maximal 1,0 m betragen. 

 
Berge, den  
 
 
 
........................................................ 
Bürgermeister 
 
 
 
N A C H R I C H T L I C H E     Ü B E R N A H M E N 
 
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein: 

Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentratio-
nen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 (1) des Nds. Denkmalschutz-
gesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Bezirksregierung Weser-Ems, Dez. 406 - Archäologische 
Denkmalpflege - oder der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises (Kreisarchäologie Osnabrück, Lotter 
Str. 2, 49078 Osnabrück, Tel. (0541) 323-2277/4433) unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, 
der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NdSchG bis 
zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

 

2. Im Abstand von 20 m vom befestigten Fahrbahnrand der Landesstraße 60 dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrt 
Werbeanlagen im Blickfeld zur Straße nicht errichtet werden (§ 24 (1) NStrG). In einem Abstand von 20 - 40 m be-
darf die Baugenehmigung für die Errichtung von Werbeanlagen der vorherigen Zustimmung der Straßenbaubehör-
de (§ 24 (2) NStrG). 

 

3. Die Baugrundstücke, soweit sie unmittelbar an die Landestraße 60 angrenzen, sind entlang der Straßeneigentums-
grenze mit einer festen lückenlosen Einfriedung zu versehen und in diesem Zustand dauernd zu erhalten (§ 24 
NStrG in Verbindung mit Nr. 2 der Zufahrtenrichtlinien und § 15 NbauO). 

 
 
H I N W E I S E 
 
1. Bei eventuellen Tiefbauarbeiten ist auf vorhandene Versorgungseinrichtungen Rücksicht zu nehmen, damit Schä-

den und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe dieser Versorgungseinrichtungen sind von Hand 
auszuführen. Im Bedarfsfall sind die jeweiligen Versorgungsträger um Anzeige der erdverlegten Versorgungsanla-
gen in der Örtlichkeit zu bitten.  

 

2. An das Gebiet grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an, aus denen es zeitweise auch im Zuge der ordnungsge-
mäßen Bewirtschaftung der Flächen zu Geruchs- und Geräuschimmissionen kommen kann. Diese sind als ortsüb-
lich hinzunehmen. 

 

3. Von der Landesstraße 60 gehen Emissionen aus. Für die neu geplanten Nutzungen können gegenüber dem Träger 
der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich Immissionsschutz geltend gemacht werden. 

 

4. Bei Baum- und Strauchpflanzungen im öffentlichen Bereich sind das DVGW-Regelwerk GW 125 und das „Merkblatt 
über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen (Ausgabe 1989), insbesondere Abschnitt 3.2, einzuhalten. 

 

5. Bei der Verrieselung des anfallenden nicht belasteten Oberflächenwassers auf den Grundstücken ist das ATV-
Regelwerk - Arbeitsblatt A 138 - zu beachten. 

 

6. Zur Gewährleistung eines ausreichenden Brandschutzes sind die Bestimmungen des Arbeitsblattes W 405 der 
Techn. Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) einzuhalten. 

 
 

 
 

 
Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte 
Landkreis:    Osnabrück 
Gemeinde:    Berge 
Gemarkung:   Berge 
Flur:     4 
Maßstab:    1:1000 
 

 

  
Vervielfältigung nur für eigene, nicht gewerbliche 
Zwecke gestattet (§ 13 Abs. 4, § 19 Abs. 1 Nr. 4 
Nieders. Vermessungs- und Katastergesetzes 
vom 2.7.1985, Nds GVBl. S. 187). 

 

Geschb.-Nr. P 02/001 
 
 

 

 
 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und dem Ergebnis des örtlichen 
Feldvergleichs. Sie  weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und 
Plätze vollständig nach (Stand vom 20. Feb. 2002).  
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
Angefertigt durch Dipl.-Ing. Klaus Alves, Öffentl. best. Verm.-Ing. 
 
Quakenbrück, den  ................................... 
 

 

Amtssiegel 
 
 
       ........................................................... 
                 Öffentl. best. Verm.-Ing. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BEBAUUNGSPLAN  NR.  17 
„ NORDWESTLICH  DES  OSTERBERGES “ 
- MIT  BAUGESTALTERISCHEN  FESTSETZUNGEN - 
GEMEINDE  BERGE 
 
SAMTGEMEINDE  FÜRSTENAU / LANDKREIS  OSNABRÜCK 
 
 
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am   
  29.04.2002  die Aufstellung des Bebauungsplans be-
schlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB am  15.08.2002   ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Berge, den 
 
 
 

.................................................. 
Bürgermeister 

 

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am  
                     dem Entwurf des Bebauungsplans und der 
Entwurfsbegründung zugestimmt und die öffentliche Aus-
legung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und 
Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  02.12.2002  
ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebau-
ungsplans und die Entwurfsbegründung haben vom  
16.12.2002  bis einschl.  17.02.2003  gem. § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
Berge, den 
 

Der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) des Bebau-
ungsplans ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am                        
im Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück bekannt ge-
macht worden. Der Bebauungsplan ist damit am                                    
rechtsverbindlich geworden. 
 
Berge, den 
 
 
 
.......................................................... 
Bürgermeister 

 
 
 
................................................... 
Bürgermeister 

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplans ist eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans 
nicht geltend gemacht worden. 

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am                         
dem geänderten Entwurf des Bebauungsplans und der 
Entwurfsbegründung zugestimmt und die erneute Ausle-
gung gem. § 3 Abs. 2 und 3 BauGB beschlossen.  
Ort und Dauer der 2. öffentlichen Auslegung wurden am  
                         ortsüblich bekannt gemacht.  Der Entwurf 
des Bebauungsplans und die Entwurfsbegründung haben 

 
Berge, den 
 
 
 
.......................................................... 
Bürgermeister 

vom                            bis einschl.                          gem. § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Anregungen und 
Bedenken konnten nur zu den geänderten bzw. ergänzten 
Teilen vorgebracht werden. 

Innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplans sind Mängel der Abwägung beim Zu-
standekommen des Bebauungsplans nicht geltend ge-
macht worden. 

 
Berge, den 
 
 
 
................................................... 
Bürgermeister 

 
Berge, den 
 
 
 
.......................................................... 
Bürgermeister 

Der  Rat  der  Gemeinde hat den Bebauungsplan  -  mit 
Baugestalterischen Festsetzungen  -  nach  Prüfung  der 
Bedenken  und Anregungen (§ 3 Abs. 2 BauGB) in seiner 
Sitzung am  10.06.2003  als Satzung gem. § 10 Abs. 1 
BauGB sowie die Begründung beschlossen. 
 
Berge, den 
 
 
 
.................................................. 
Bürgermeister 

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet 
vom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnabrück, den 12.11.2002; 17.06.2003 

Im Liegenschaftskataster
noch nicht nachgewiesen


